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VERORDNUNG (EG) Nr. 1252/98 DER KOMMISSION

vom 17. Juni 1998

mit der Bedarfsvorausschätzung für die Kanarischen Inseln für die Getreideer-
zeugnisse, die unter die Sonderregelung gemäß den Artikeln 2 bis 5 der Verord-

nung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates fallen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaß-
nahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
zugunsten der Kanarischen Inseln (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2348/96 der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die geographische Lage der Kanarischen Inseln erschwert
ihre Versorgung mit bestimmten Getreideerzeugnissen.
Zu den mit der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 einge-
führten Maßnahmen, die diese Situation verbessern sollen,
gehören Vergünstigungen in Form einer Befreiung von
den Einfuhrabgaben und Beihilfen für den Versand von
Getreideerzeugnissen aus der Gemeinschaft.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92
decken diese Maßnahmen den Bedarf der Inselgruppe an
den im Anhang der vorgenannten Verordnung aufge-
führten landwirtschaftlichen Erzeugnissen zum mensch-
lichen Verbrauch und zur Verarbeitung. Dieser Bedarf
wird jedes Jahr im Rahmen einer Vorausschätzung veran-
schlagt, die während dieses Zeitraums entsprechend der
Bedarfsentwicklung geändert werden kann. Für den
Bedarf der Verarbeitungs- und Verpackungsindustrie an
Erzeugnissen, die für den örtlichen Markt bestimmt sind

oder auf traditionellem Wege in die übrige Gemeinschaft
ausgeführt werden, kann eine getrennte Vorausschätzung
erfolgen.

Um die Verwaltung dieser Vorausschätzungen zu erleich-
tern, ist bis zu einem gewissen Maße eine Änderung der
Aufteilung der festgesetzten Mengen zu erlauben.

Es ist eine Vorausschätzung für die betreffenden Erzeug-
nisse festzulegen, die den gesamten Jahreszeitraum vom
1. Juli 1998 bis zum 30. Juni 1999 abdeckt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Anwendung der Artikel 2 und 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1601/92 werden die Mengen der Bedarfsvor-
ausschätzung, für die bei Drittlandserzeugnissen die
Einfuhrabgabe nicht erhoben und bei Erzeugnissen vom
Gemeinschaftsmarkt die Gemeinschaftsbeihilfe gewährt
wird, in den Anhängen festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. Juni 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27. 6. 1992, S. 13.
(2) ABl. L 320 vom 11. 12. 1996, S. 1.
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ANHANG

BEDARFSVORAUSSCHÄTZUNG FÜR DIE KANARISCHEN INSELN FÜR GETREIDEER-
ZEUGNISSE UND GLUCOSE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1998/99

(in Tonnen)

KN-Code Erzeugnis Menge

1001 90 (1) Weichweizen 155 000

1001 10 (1) Hartweizen 0

1003 (1) Gerste 30 000

1004 (1) Hafer 3 000

1005 (1) Mais 180 000

1103 11 50 Hartweizengrieß 4 900

1103 13 Maisgrieß 3 000

1103 19 Grieß von anderen Getreiden 0

1103 21 bis 1103 29 Pellets 0

1107 Malz 15 000

ex 1702 (2) Glucose 1 800

(1) Die festgesetzten Mengen können bis zu 25 % überschritten werden, sofern die für diese Erzeugnisse festgesetzte
Gesamtmenge eingehalten wird.

(2) Andere als die Erzeugnisse der KN-Codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30.


